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ANFRAGE BEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde un~ Freundinnen vom 

8. Juli 1992, Nr. 3258jJ-NR/1992, "strahlende 

öBB-Waggons" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

21\ Frage 1: 

'3~~4/AB 

1992 -09- 0 2. 
Z.Ll 2a6~ .IJ 

"Welche Detailinformationen besitzt das Verkehrsministerium 
Uber den angesprochenen Waggon mit verstrahltem Inhalt der im 
Bahnhof Summerau angehalten wurde?" 

StrahlenspUrtrupps der Bundesgendarmerie haben Uber Auftrag 

der Bezirkshauptmannschaft Freistadt am 29. Mai 1992 im Bahn­

hof Summerau Messungen an einem mit Eisenschrott beladenen 

Eisenbahnwaggon vorgenommen. Die radioaktive Strahlung an 

der Waggonaußenseite wurde mit 5,0 Mikro SV/H gemessen. 

Der Waggon wurde am 1.6.1992 in die CSFR rUckUberstellt. 

Zy Frage 2: 
"Besitzt das Verkehrsministerium Informationen, daß weitere 
ähnliche Lieferungen in den vergangenen zwei Jahren durch 
österreich transportiert wurden? 
Wenn ja. wann und in welchen konkreten Fällen?" 

Mir sind diesbezüglich keine Informationen bekannt. 

Zu Frage 3: 
"Aus welchem Ursprungsbahnhof stammte der in Summerau ange­
haltene Eisenbahnwaggon? 
Von wo wurde der Eisenbahnwaggon ursprünglich angeliefert?" 

Bei dem im Bahnhof Summerau am 29. Mai 1992 angehaltenen 

GUterwaggon handelte es sich um eine Sendung Eisenschrott vom 

Versandbahnhof Ihlava Mesto der Tschechoslowakischen Staats­

bahnen (CSD). 
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Zu Frage 4: 
"Wurden in dieser Angelegenheit bereits Kontaktemit den 
tschechoslowakischen Eisenbahnbehörden geknüpft? 
Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, warum nicht?" 

Die ÖBB haben am 13. Juli 1992 an die Generaldirektion der CSD 

ein Schreiben gerichtet, in dem dringend um überprüfung der 

Angelegenheit und um entsprechende Maßnahmen ersucht wurde, um 

derartige Situationen künftig zu vermeiden. Eine Reaktion ist 

bis dato noch ausständig, weshalb bereits urgiert wurde. 

Zu Frage 5:: 
"Welche Maßnahmen wird das Verkehrsministerium ergreifen, um 
ähnliche Vorkommnisse in Hinkunft zu verhindern und auch, um 
jegliche Gefährdungsm6glichkeit für Eisenbahnbedienstete aus­
zuschließen?" 

Da im vorliegenden Fall ein Stoff, dessen spezifische Aktivi­

tät 70 kBg/kg überstieg, ohne Einstufung und Deklarierung als 

radioaktiver Stoff und ohne Einhaltung der sich aus dieser 

Einstufung ergebenden Bedingungen zur Bef6rderung übergeben, 

angenommen und befördert wurde, lag ein Verstoß gegen die Vor­

schriften für Gefahrgüter der Klasse 7 der Ordnung für die 

internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter - RID 

vor. 

Da ein derartiger Verstoß den Pflichtbereich insbesondere des 

Absenders vor Übergabe zur Beförderung betrifft tmd für den 

gesamten Verlauf der Beförderung relevant ist, müssen wirksame 

Kontrollmaßnahmen auch primär in dieser Vorphase (im vorlie­

genden Fall somit in der CSFR) gesetzt werden. 

Kontrollen durch die Eisenbahn bei der Annahme bzw. Unterwegs­

kontrollen an der Grenze oder anderen Kontrollpunkten können 

nur subsidiär als Nachkontrolle der Effizienz der vorgelager­

ten Kontrollen in Betracht kommen. 

Von den ÖBB erfolgten im Bf Summerau - in enger Zusammenarbeit 

mit der Sicherheitsbehörde (Bundespolizeidirektion Linz) -
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Strahlenmessungen insbesondere an Schrottwagen. Es wurden hie­

bei Werte festgestellt, die der vorhandenen Umweltstrahlung 

entsprachen. Weitere stichprobenartige Messungen sind geplant. 

Zu Frage 6: 
"Nach den uns vorliegenden Informationen sollen derartige 
SChrottlieferungen auch in die VOEST gelangt sein. Welche In­
formationen liegen dem Ministerium darUber vor? 
Kann die VOEST derartige Lieferungen ausschließen? 
Wurden entsprechende Schrottmessungen seitens der VOEST durch­
gefUhrt? 
Wurden an die VOEST in den vergangenen Jahren Schrottmateria­
lien geliefert, dies aus dem Bahnhofsbereich Iglau stammen? 

Nach Mitteilung der ÖIAG bezieht die VA-Stahl AG seit Jahres­

beginn 1992 Schrott aus der CSFR. In den Vorjahren gab es 

keine Importe. Generell kann der Ausschluß von Lieferungen von 

strahlenkontaminiertem Material seitens der VA-Stahl AG nicht 

von vornherein garantiert werden. Es wird jedoch in den ein­

zelnen Schrottbestellungen ausdrUcklich auf ein absolutes 

Lieferverbot von strahlenkontaminiertem Schrott hingewiesen. 

Zur Absicherung dieser Forderung werden seitens der VA-Stahl 

AG stichprobenweise Messungen hinsichtlich einer Strahlenkon­

taminierung durchg&fUhrt. Bis dato wurden keinerlei Strahlen­

werte festgestellt. 

Aus dem Bahnhofsbereich Iglau bezog die VA-Stahl AG bis heute 

keine Schrottlieferungen. 

Wien, Ftm /(. September 1992 

D 
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